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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 16/0353 

113 - Fachbereich Stadtvertretung, Gremien, 
Öffentlichkeitsarbeit und Personal 

Datum: 07.09.2016 

Bearb.:  Rinke-Möller, Tatjana Tel.:-373  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Stadtvertretung 11.10.2016 Entscheidung 
 
 

Wahl der zweiten Stellvertretung des Oberbürgermeisters 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Stadtvertretung wählt                     mit Wirkung vom 01.01.2017 zur zweiten Stellvertre-
tung des Oberbürgermeisters gemäß § 62 Abs. 1 Gemeindeordnung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Wahlzeit von Frau Anette Reinders läuft mit Ablauf des 31.12.2016 ab. Daran geknüpft 
ist die Stellvertretung des Oberbürgermeisters, welche mit Wirkung 01.01.2017 neu geregelt 
werden muss.  
 
Gemäß § 62 Abs. 2 GO i.V.m. § 5 Abs. 3 Hauptsatzung führt die zweite Stellvertretung die 
Amtsbezeichnung „Zweiter Stadtrat / Zweite Stadträtin“.  
 
Die Wahl erfolgt nach § 39 GO.  
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